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Preisverordnung Nr. 111.
Verordnung zur Änderung und Ergänzung

der Preisanordnung Nr. 218 über Einrichtung 
der Ausgleichskasse für die Holzabfuhr.

Vom 19. September 1950
In Ausführung des § 4 der Ersten Durchführungs

bestimmung vom 24. Juni 1950 zur Verordnung über 
den durch den Volkswirtschaftsplan 1950 vorge
schriebenen Plan für Rohholz-, Rinden- und Harz
gewinnung (Forstwirtschaft) (GBl. S. 603) wird im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Innerdeut
schen Handel, Außenhandel und Materialversorgung 
bestimmt:

§ 1
(1) Die Ausgleichskasse für die Holzabfuhr wird 

mit Wirkung vom 1. Juli 1950 von der Deutschen 
Handelszentrale Holz (DHZH) geführt. Das Vermö
gen der auf Grund der Preisanordnung Nr. 218 vom
9. Mai 1949 (ZVOB1. II S. 36) eingerichteten Aus
gleichskasse wird mit dem gleichen Zeitraum auf 
die DHZH überführt.

(2) Die sich ergebenden Überschüsse der Aus
gleichskasse sind auf Grund der Abrechnungsord
nung für Ausgleichskassen vom 8. März 1950 mit 
dem Ministerium der Finanzen abzurechnen.

§ 2
§ 3 der Preis anordnung Nr. 218 erhält folgende 

Fassung:

„(1) Die DHZH kann von allen Rohholzkäufern 
höchstens folgende Beiträge für die Ausgleichs
kasse erheben:

0,40 DM für 1 fm Langnutzholz,
0,30 DM für 1 fm Grubenholz,

1 rm Schichtnutzderb- bzw.
1 rm Faserholz,

0,20 DM für 1 rm Brenn- bzw. Generatorholz.

(2) Die Einziehung der Ausgleichsbeträge durch 
die DHZH erfolgt auf Grund von besonders hier
für ausgestellten Rechnungen.

(3) Die gemäß Abs. 1 erhobenen Beträge sind 
von den Zahlungspflichtigen zu tragen und sind 
weder kalkulationsfähig noch abwälzbar.“

§ 3
Die von den Forstverwaltungen bei Inkrafttreten 

dieser Preisverordnung bereits erhobenen Beiträge 
für noch nicht ausgeführte oder noch nicht abge
schlossene Holztransporte sind an die DHZH abzu
führen und mit den zuständigen Dienststellen der 
DHZH bis zum 31. Oktober 1950 abzurechnen.


